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Textliche Festsetzungen 
1. Abweichende Bauweise 

In der abweichenden Bauweise sind Gebäude zulässig wie in der offenen Bauweise, jedoch 
ohne Längenbeschränkung. 

2. Bauliche Nutzung 

Die ausnahmsweise zulässigen Nutzungsarten gemäß § 8 Absatz 3 Ziffer 1 BauNVO sind 
nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (gemäß § 1 Absatz 6 Ziffer 1 BauNVO). 

3. Ausnutzungsziffer - Grundflächenzahl 

Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die Grundflächen von 

a) Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten 

b) Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 
nicht mitzurechnen (BauNVO § 19 Abs. 4). 

4. Gewässer 

Die festgesetzten Gewässer (Gräben) sind von den Eigentümern auf Dauer zu erhalten. Ge-
bäude müssen von den Böschungskanten einen Mindestabstand von 1,0 m einhalten. Auch 
Kompostplätze sind außerhalb des Uferrandstreifens anzulegen. 

 

Hinweise 
1. Bodenfunde 

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde ge-
macht werden, wird darauf hingewiesen, dass diese Funde meldepflichtig sind (Nds. Denk-
malschutzgesetz vom 30. Mai 1978, § 14). 

2. Klassifizierte Straßen 

Klassifizierte Straßen (L 25) sind bei Veränderungen (baulicher oder sonstiger Art der anlie-
genden Grundstücke) zu beachten. Die Straßenbauverwaltung ist ggfls. gemäß NStrG zu be-
teiligen. 

3. Räumstreifen entlang Verbandsgewässer 

Entlang östlichen Grenze des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes verläuft das Verbands-
gewässer II. Ordnung „Wehrster Escher-Schloot“ des Entwässerungsverbands Emden. Es 
wird darauf hingewiesen, dass Grundstückseigentümer und Nutzungsberrechtigte innerhalb 
des im Plan festgesetzten 10 m breiten Räumstreifens entsprechend der Satzung des zuständi-
gen Entwässerungsverbandes  z.B. verpflichtet sind, Baggerungen (Säuberung, Ausgrabung) 
zu dulden, Aushub aufzunehmen, beschränkte Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und 
Hecken vorzunehmen und ein Bauverbot einzuhalten. 










